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E: 51. Oels, den 21. Dezember 1894. 32. TM

Amtlieher Theil.
A. Bekanntmachungen des Königlichen Landraths-Anites.

Nr. 614. Oels, den 17. Dezember 1894.
Die im Kreisblatt pro 1894 S. 231 abgedruckten

Propositionen wurden auf dein heut abgehaltenen Kreis-
tage wie folgt erledigt:

1. in bie Kreisversammlung wurden eingeführt die beiden
neu gewählten Kreistagsabgeordneten Becker zu
Langewiese und Schmiedigen zu Bernstadt;

2. die übrigen Gegenstände der Tagesordnung wurden
durch Zustimmung zu den Vorschlägen des Kreis-
Ausschusses gemäß erledigt. '

Bei der Proposition X11. wurde beschlossen, die
fingirle Einkommensteuer nicht in den Vertheilungs-
maßftab der Kreis-Eommunal-Abgaben mit hinein-
zuziehen.

 

am. 515. Oels, den 13. Dezember 1894.

Die Haushaltsanschläge für die Volks-
schulen betreffend.

Für eine geordnete und sparsame Schulverwaltung
ist es dringend wünschenswerth, daß schon bei Beginn der
Rechnungsperiode übersehen werden kann, welche Auf-
wendungen für die Schule alljährlich erforderlich sind,
welche Deckungsmittel zur Verfügung stehen und in welcher
Höhe Schulbeiträge auf die Unterhaltungspflichtigen um-
gelegt oder Staatsbeihülfen erbeten werden müssen. Jm
Interesse der Schulunterhaltungspflichtigen sowohl wie der
staatlichen Schulverwaltung hat daher die Königliche
Regierung höherer Anweisung zufolge die Aufstellung von
Haushaltsanschlitgenfür die Volksschulen bis zum 1.ripril
nächsten Jahres nach Maßgabe des untensolgenden For-
mulars angeordnet.

» Zur Erläuterung und Ausführung dieser Anordnung
sowie des Formulars bemerke ich Folgendes:

1. Ausgenommen von der Nothwendigleit,Haushalts-
anschläge aufzustellen, sollen die ausschließlich von einer
politischen Gemeinde unterhaltenen Schulen sein. Hierher
gehören z. B. städtische Schulen, insoweit nicht auch länd-
liche Ortschaften dorthin eingeschult sind und von letzteren
oder Hausbätern derfelben mit unterhalten werden, also
noch ein _ besonderer, Stadt und Land umfassender
Schulverband besteht. Ferner gehören hierher diejenigen
lediglich auf den Bezirk einer Gemeinde (ohne Betheiligung
eines Dominiums) beschränkten katholischen oder evange-
lischen Schulen, welche kraft Gesetzes nach dem Schul-
reglement unterhalten werden, da auch hier die politische
Gemeinde Träger der Schullasten ferner diejenigen

 

  

 

 

sich aus, den Bezirk einer Gemeinde bes ränkenden
Soeietätsschulen, bei welchen die sämmtlichen Schullasten
auf den Gemeindehaushalt übernommen sind.

Hieraus geht hervor, »daß für die sämmtlichen
ländlichen Schulen des Kreises, sowie für die Schulen in
Hundsfeld und auch in Bernstadt Haushaltsanschliige
aufzustellen sind; denn auch da, wo die politischen Ge-
meinden die baaren Schulbeiträge auf ihre Etats über-
nommen haben, sind daneben immer noch anderweite
Träger der Schullast vorhanden.

2. Der Zweck der Haushaltsanfchläge geht dahin, die
thatfiichliche Uebung, wie sie hinsichtlich der Schulunter-
haliung bei jeder einzelnen Schule besteht, übersichtlich
zu erläutert-, es soll aber dabei nicht geprüft werden, ob
diese thatsächliche Uebung durchweg den gesetzlichen Vor-l
schriften entspricht. Ebensowenig soll auch durch die
Haushaltsanschläge die vielfach außerordentlich zweifelhafte
Frage zum Austrag gebracht werden, ob die einzelnen zur
Dotirung eines organisch verbundenen Schul- und Kirchen-
amts dienenden Grundstücke in Eigenthum des Schul-
verbandes oder der Kirchengeineinde stehen. Jhre Auf-
nahme ebenso wie diejenige fonstiger kirchlicher Einnahmen
ist jedoch nothwendig, weil sonst der Etat kein klares Bild
davon geben würde, wie hoch die Stelle dotirt ist und
welche Leistungen den Schulunterhaltungspflichtigen zur
Erreichung des Normaleinkommens noch obliegen. Es
versteht sich von selbst, daß die tirchlichen Bezüge aber
nur da in Betracht kommen, wo Schul- und Kirchenamt
herkömmlich (organisch) verbunden sind, nicht aber dort,
wo der Lehrer ein Kirchenamt nur nebenamtlich bekleidet.

3. Die Eintragungen in den Haushaltsanfchlag haben
keine rechtserzengende Wirkung in dem Sinne, daß bei-
spielsweise allein durch die Aufnahme eines Ausgabepostens
die Schulunterhaltungspflichtigen zur Beschaffung der
hierzu erforderlichen Mittel verpflichtet werden könnten.
Der Schulvorstand, dem die Aufstellung des Etats obliegt,
erlangt, wie ausdrücklich hervorgehoben worden sei, hier-
durch keinerlei weitere Rechte gegenüber den Trägern der
Schullast, als sie ihm bis hierher zustanden. Ueber die
Mittel zur Bestreitung neuer oder erhöhter Ausgaben
haben vielmehr die Vertreter der Schulunterhaltungs-
pflichtigen zu beschließen. Sind die durch diese Befchllisse
bewilligten Mehraufwendungen dauernder Natur, in ist
der Schulvorstand befugt, sie in den Etat der folgenden
Jahre ohne Weiteres wieder einzustellen.

4. Da die Haushaltsanschläge als reine Geldetats
gedacht sind, müssen bei den Einnahmen sowohl als bei
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den Ausgaben alle Naturalbezüge und der dafür zu ver-
anschlagendeWerth hat der Linie eingestellt werden; nur
wo anstatt der Naturalien eine Geldentschädigung gewährt
wird, ist diese in die Linie einzurücken.

Auch die kirchlichen Bezüge müssen, selbst wo sie in
Geld bestehen, vor der Linie erscheinen, da sie ebensowenig
Leistungen der Schulunterhaltungspflichtigen sind, wie die
staatlichen Dienstalterszulagen. «

5. Jm Einzelnen bemerle ich zur Erläuterung des
Formulars noch Folgendes:

l. Zum Titelblatt.

a. Als über-füllt gelten nach Anordnung des Herrn-
Ministers alle Schulen, bei denen beim Vorhandensein
nur eines Lehrers mehr als 80, beim Vorhandensein
mehrerer Lehrkräfte aber mehr als 70 Kinder aus
eine Lehrkraft entfallen.

b.DadieEtats,wiebereitserwähnt,lediglichdiethatsächlichen
Verhältnisse hinsichtlich der Schulunterhaltung zum
Ausdruck bringen sollen, so wird sub 111 jede Schule
zu bringen sein, bei der die Dominien und Gemeinden
die Schullast tragen, einerlei, ob es sich um eine
Reglementsschule im Rechtssinne handelt oder nicht,
d. h. ob die Dominien zum Baargehalt 1/3 oder 1/4
beitragen, ob innerhalb der Gemeinden die Beiträge
nach Possessionen, dem Katastralertrag oder den
Staatssteuern vertheilt werden, oder ob in letztern
alle Mitglieder oder nur diejenigen einer bestimmten
Eonfession beitragen. (Der letztere Fall ist z. B.
auch bei Nr. Vl. des Titelblattes vorgesehen.) Unter
ll.2 gehören die reinen Hausväterfchulen, unter 11.3
diejenigen, wo neben den Hausvätern noch dritte,
beispielsweise ein Dominium oder an Stelle der
Hausväter aus einer Gemeinde die politische Ge-
meinde selbst (nach Uebernahme der Hausväterbeiträge
aus den Communaletat) beitragen.

o. Bei Nr. lll. .ist an die Art der Aufbringung der
Lehrerbesoldungen als der regelmäßig wiederkehrenden,
deshalb für die Zwecke des Etats wichtigsten Aus-
gaben gedacht. Wo auch hierfür verschiedene Maß-
stäbe bestehen, wird dies durch eine entsprechende
Angabe z. B. zum Theil nach den Staatssteuern,
zum Theil nach Posfefsionen, zum Ausdruck zu
bringen sein. Einer besonderen Hervorhebung des
Maßstabes für die sächlichen Ausgaben oder die Bau-
losten bedarf es nicht.

2. Einnahmen. Jn Titel 1V. b. sind nicht diejenigen
Leistungen aus der Staatskasse auszuführen, welche auf
der Beitragspflicht des Fiscus als Dominialbesitzers be-
ruhen (für diese ist Titel X. bestimmt), sondern nur die-
jenigen, welche aus sonstigen voraussichtlich selten vor-
kommenden Verpslichtungsgründen entspringen.

- Die Einnahmen in Titel Vlll. unb X. werben, soweit
sie nicht fixirt sind oder in Naturalien bestehen, nach den
Angaben der Einkommensverzeichnisse auszuführen sein.
Titel X A. a. B. a. und C. a. enthält die Leistungen
der Dominien ohne Unterschied, ob sie auf Grund des
Reglements oder « besonderer Schulverfassung gewährt
werden. Sowohl bei A., wie · bei B. und C. dieses
Titels wird es ausreichen, wenn die Leistungen sämmtlicher
Dominien und sämmtlicher Gemeinden an baarem Gelde
in je einer Summe zusammengefaßt werden, während bei
den Naturalien eine derartige Zusammenfassung natur-
gemäß nicht immer möglich ist; doch ist sie thunlichst an-  

zustreben, so daß es z. B. genügt zu sagen »seitens der
Dominien A. B. C..... Lt. Roggen, . . . . Lt. Gerste«
und »seitens der Gemeinde D. E. (der Stellenbesitzer in
der Gemeinde D.) . . . . Lt. Roggen.« -—— Zu den
Naturallieferungen für den Lehrer (0.) gehört natürlich
auch das freie Holz zur Beheizung der Lehrerwohnungz
hier sowohl wie bei D. wird besonders zu bemerken sein,
ob freie Anfuhr und Zerkleinerung des Holzes gewährt
wird, da sich hierdurch der Jahreswerth der Leistung
wesentlich erhöht. Jm Allgemeinen umfaßt Titel X. A.
alle diejenigen in baarem Gelde bestehenden Einnahmen,
welche erforderlich sind, um die sämmtlichen, nicht durch
anderweite Einnahmequellen gedeckten Ausgaben zu be-
streiten (also das sogenannte Schultasfendesizit). Aus-
genommen sind nur die Geldentschädigungen für Naturalien
und« die Beträge für Ansammlung eines Bausonds und
Verzinsung eines Baudarlehns. (Titel X. B. unb C.)

Ob, inwieweit und in welchem Verhältniß zur Deckung
dieses Schulkassendefizits die verschiedenen Kategorien der
Schulunterhaltungspflichtigen herangezogen werden können,
richtet sich nach dem für die Schule geltenden allgemeinen
oder örtlichen Rechte.

3. Ausgabe. Die Bezüge des Lehrers (der Lehrer)
werden aus den Einiommensverzeichnissen zu übernehmen
sein und müssen natürlich mit den entsprechenden Positionen
der Einnahme übereinstimmen. Zu Titelll a. lV——-Vl,
X. wird ein nach den Erfahrungen der letzten Jahre be-
messenes Pauschquantum zweckmäßig einzustellen sein. Jch
verweise hier besonders auf das oben unter 3 Gesagte.
Bei Titel llb. mache ich darauf aufmerksam, daß eine
Verpflichtung der Schulverbände, den Lehrern die Kosten
für Reisen zu Lehrer-Eonserenzen zuerfetzen, nicht besteht.

Titel Vlla. wird dort, wo freies Holz zur Beheizung
der Unterrichtsräume geliefert wird, anders zu fassen sein.

Der Haushaltsanschlag muß schließlich, wie es wohl
selbstverständlich ist, in Einnahme und Ausgabe balanciren
und ist für das Etatsjahr, d. i. die Zeit vom 1. April
bis Ende März, aufzustellen. Derselbe wird zweckmäßig
für eine Rechnungsperiode von 3 Jahren zu entwerfen
fein, weil ja in den seltensten Fällen die Einnahmen und
Ausgaben erheblichen Schwankungen unterworfen sind.
Jn Einnahme und Ausgabe haben aber nicht etwa die
dreijährigem sondern nur die Jahresanschlagssummen,
letztere soweit erforderlich nach dreijährigem Durchschnitt,
zu erscheinen.

Da die Hauhaltsanschläge von mir geprüft-und bestätigt
werden sollen, so ersuche ich die Schulvorstände, mit der
Aufstellung dieser Anschläge nach dem untenfolgenden
Formular alsbald vorzugehen und die Arbeit so zu fördern,
daß mir die Anschläge bis zum 15. Februar r. J. spä-
testens vorgelegt sind. « _ »

» _ Auch bitte ich, der Aufstellung der Anschläge die
größte Sorgfalt angedeihen zu lassen, weil regelmäßig
Abschriften der bestätigten Etats dann der Königlichen
Regierung einzureichen sind, wenn es sich um Bewilligung
irgend welcher einmaliger oder dauernder Staatsbeihilfen
zu persönlichen oder sächlichen (insbefondere Bau-) Kosten
handelt, im Uebrigen aber sich die Kgl. Regierung die
jederzeitige Einforderung der Etats vorbehalten hat. ,

Schließlich veranlasfe ich die Herren Gemeinde-
vorsteher, den Schulvgorstünden von dieser Verfügung durch
Vorlage des Kreisblattes sofort Kenntniß zu geben.
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Haushalts-Ansthlag

 

de(r)s . . . . lischensSchu-l-(gemeinde) Verbandes zu Kreis

für die Zeit vom · bis '

I. An der Schule unterrichte . . . vollbeschäftigte Lehrer . . . Lehrerinnen in . . Klassen

- Mit dem Amte des Lehrers ist dasjenige eines Organisten (Cantors, Küsters) an der Kirche zu-
herkömmlich verbunden. .

DieKjKäassen zählen . . bis . . Schüler. . . Ueberfüllt sind . . . Klassen mit bez.. . . bez;
. . 'n ern. ‚ X

Il. Die Schule wird unterhalten: ’
1. nach der Bestimmung des Reglements von den Gemeinden allem oder in Verbindung mit Dominien,
2. lediglich von den Hausvätern des Schulbezirks
3. von den Hausvätern in Verbindung mit Dritten.

III. Die baaren Schulbeiträge werden aufgebracht durch Zuschläge zur Einkommensteuer (den direkten Staatsfteuern)
--- nach Possessionen, dem Reinertrage der Liegenschaften 2c. ,

IV. FCzåzutsherr des Schulortes (Patron der Schule) ist wohnhaft zu
reis .

V. Der Ortsschulinspektor wohnt km weit in

VI. Zum Schulverband zur Schulgeuceiude gehören folgende Ortschaften (die evangelischen, katholischen, jüdischen
Hausväter aus folgenden Ortschaften): » » , ,

  

 

 
 

 

     
    
 

E t .schulpflichtige Kinder Hausväter
U -

fernung von Seelen- »F »H-
dem Schul- zahl. F IT J H

m. g» ä H g- Tgx 5-23
C « p I +4 D

Z ‚S 5.. Z ‚S ZEI-

1 .........
2 .........
3 .........
4 .........

I!
Zusammen l

Von den Hausvätern gehören dem Besitzstande an:

VII. An Gebäuden gehören zur Schule (Schul- und Organisten-, Küster- u. s. w. -Stelle): _

1. . . Schulhaus mit . . Klassen und . . Wohnung Vaulichek Zustand- IMPLIEKLFMUSW
 für verheirathete Lehrer, für unverheirathete Lehrer

2. Stallgebäude enthaltend

................
 

.....

..................

 

 
....................   
 

VIII. Au Grundstückeu gehören zur Schule (Schulz und Organisten-, Küster-. u. s. w. -Stelle): «
. ha. Garten nnd . . ha Acker, sowie . . ha Wiese, zusammen . . . . ha, wovon der Lehrer

. ha mit einem Ertragswerth von Mark nagt.
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1x. stkiouatmyntuisie m bei m Schule angestellten Lehmann
  

  

    

 

   

   

 

 

 

          

 

 

 

o » . . « .

Anstellung Datum ber Datum der —Mttglted» Ob gleich-

Geburts- Con- Ver- Vereidigung der Lehrer- zeitig
Slum e ort fefiton heirathet . t . .fi b . ’t' YTMTIG bezw. ersten Wittwenk Kirchen-

m ernmf sch eftm m g g. Anstellung Kasse diener

Der Rendant ..... hat eine Kaution von ..... geschr. 2c. in .............. bei

der ......... Kasse hinterlegt.

Jährlicher
Titel G I U n (I f) m e Betrag

.- 9; .- H-
 

1. Aus Grundvermögent
a. Nutzungswerth der de . . Lehrer (Lehrer und Organisten u. f. w.)

überwiesenen freien Wohnung (vergl. Ausgabe-Titel la. Nr. 3 . .)
(vor der Linie)

b. Ertrag der de . . Lehrer (Lehrer und Organisten u. s. w.) über-
wiesenen Grundstücke (vergl. Ausgabe-Titel la. Nr. 2 . . .)

(vor der Linie) .
o. Einnahme aus vermietheten, dem Schulverbande gehörigen Gebäuden

und aus von ihm verpachteten Grundstücken ..........
II. Aus Kapitalvermägenx

Zinsen von Hypotheken, Schuldforderungen, Ablösungskapitalien, Werth-
papieren, Sparkassen-Einlagen, Vermächtnissen, Stiftungen 2c. (im Einzelnen
näher anzugeben) ......................

III. Aus Berechtigungem s
Renten, Grundzinsen, Kanons, sonstige Gefälle (wie vor) ......

IV. Aus der Staatskasse-:
a. Beiträge auf Grund der Gesetze vom 14. Juni 1888 und 31. März 1889
b. Zuschüsse auf Grund rechtlicher Verpflichtung ..........
c Jederzeit widerrufliche Beihülfen zur Uebertragung der Beiträge der

leistungsunfähigen Mitglieder des Schulverbandes, der Schulgemeinde
(bei Tit. 1X.) einschließlich der Beihülfe von M. zur Bestreitung
der Kosten des Religionsunterrichts der consessionellen Minderheit .

Summe Titel IV. .

V. Aus anderen Kassen und man: Knappschaftskasse, Freikuxgelder-Fonds,
Zuschuß der Kämmerei-, Gemeindekasse und dergl. .........

VI. Aus Sammlungen bei Ho zeiten, Tauten, Klingelbeutel- und Büchsen eld
— (über die Verwendun be timmt bei Reglementsschulen § 50 des S al-

reglements vom 18. ai 1801, vergl. auch Titel Va. der Ausgabe) .

VII. Leistungen Dritter aus Grund rechtlicher Verpflichtungen: .
(Art, Grund und Umfang der Verpflichtung sind näher anzugeben) . . . . .

VIII. Leistungen aus kirchlichen Quellen:
« (außer den sub 1. ausgeführten (Einnahmequellen),

 

 

 

« (vor der Linie)
A. An Geld insgesammt «
B. An Naturalien:

Pfi,      « im Gefammtwerth von « « M. Pfg «



Titel «
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Einnahme

 

W

Jährlieher

Betrag

9 s« 33’
 

IX.

X II.

 

Titel

Uebertrag

Schulgeld: a. nach Nr. 1 § 4 Ges. vom 14. Juni 1888 .......
b. nach Nr. 2 § 4 Ges. vom 14. Juni 1888 (hier ist auch an-

zugeben, bis zu welcher Zeit die Schulgelderhebung genehmigt ist)
- Summa Titel IX. . .

Jührliche Beiträge der SchalsUnterhaltnngsvflichtigen: *) »
A. zur laufenden Schul-Unterhaltung mit Ausschluß der Naturalien oder

etwaige Entschädigungen für frühere Naturalien (cfr. C.)

a. seitens des Dominka desGutskserrm Grundherrn .....
der Domtmen /

b. seitens der Mitglieder der Schulgemeinde ........
der politischen Gemeinde(n)
Stellenbesitzer u. s. w................

B. zur Ansammlung eines Baufonds oder zur Verzinsung und Tilgung
eines Baudarlehns (vergl. Tit. le. und c. der Ausgabe)

a. seitens des Dominiums, des Gutsherrn, Grundherrn . . . .
b. seitens der Mitglieder der Schul- (politischen) Gemeinde

C. an Naturalien für den Lehrer (im Einzelnen anzugeben)
(vor der Linie)

a. seitens der Dominien:

b. seitens der Gemeinden (Gemeinde-Mitglieder):

oder als Geldentschädigung für frühere Naturalliefernngen
a. seitens der Dominien .................

b. seitens der Gemeinden (Gemeinde-Mitglieder) .......

D. An Holz für Beheizung der Schulräume (vor der Linie)

Summa Titel X.

(anzugeben, von wem Naturalien oder Entschädigungen zu leisten sind).

Schnlversäumnißftrasgelder: (Die eingehenden Beträge sind gesondert zu
I

verwalten und dürfen nur zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln
für arme Kinder verwendet werden) vergl. Tit. Va. der Ausgabe . . .

Jnsgemein, unvorhergesehene Einnahmen (insbesondere Ueberschüsse und
Ersparnisse des Vorjahres) ..................

Gesammteinnahme .

 

 

*) Vorzugsweise dieser Titel ist nach der für die einzelne Schule bestehenden Ber-
sassung hinsichtlich der Schul-Unterhaltungslast verschieden zu gestalten.

W

Ausgabe

 

    
 

Jähklichek «
Betrag

  Befoldnngen nnd feste Remunerationen: (Anmerk. s. unten)
a. der 1. Lehrer . . . . . . erhält:

1 b zaus der Schulkasse . . — ..............
· nur aus der Staatskasse (vergl. Einnahme Tit. IVb. und c.) .

2. durch den Ertrag des ihm überwiesenen Landes (vor der Linie)
vergl. Titel I B. der Einnahme (vor der Linie)

3. freie Wohnung im Werthe von (vor der Linie) (öergl. Titel IA.
der Einnahme) bezw. Wohnungs-Entschüdigung ........

A n m e rkun g : Bei größeren Schulsystemen wird nur die Gesammtsumme des
Einkommens der einzelnen Lehrer anzugeben ein-   

0' s« O  
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Ausgabe

 

Jährlicher

Betrag

ß . Y-
 

II.

III.

IV.  

Uebertrag

4. Staatliche Dienstalterszulage (vor der Linie) .......
5. Zuerungsmaterial im Werthe von (vor der Linie) einschließlich des

erths der freien Anfnhr und Zerkleinerung bezw. Feuerungs-Ent-
schädigung (nnd zwar am 1. Oktober und 2. Januar je l/:>‚ und
am 1. April und 1. Juli je l/s)

6. Sonstige Naturalien im Werthe von . . (vor der Linie)
bezw. an Entschädigung für früher gewährte Naturalien

(vergl im Einzelnen Titel XC. der Einnahme)

7. Aus kirchlichen Bezügen (vergl. Titel VIII. der Einnahme)
(vor der Linie)

a) baar ...................

ß) Naturalien im Werthe von

Das pensionsanrechnungsfähige Stelleneinkommen ist auf . M. festgesetzt
b. Der 2. Lehrer . . . . . erhält-

l. (wie vor) .......................
2 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO« N N

3. u. s. w. .......................

Das pensionsfähige Stelleneinkommenist auf M. tfestgesetzt
o.Der 3. Lehrer . . . . erhält:

1. (wie vor) .......................
2. „ ‚m, .......................
3. u. s.w .......................

Das pensionsfähige Stelleneinkommen ist auf M. festgesetzt
d. Die Zandarbeitslehrerin . . . . erhält
e. Der ehrer ......... aus ......... erhält für

Ertheilung des Religionsunterrichts der confessionellen Minderheit

Summa Tit. I.

Andere »persönliche Ausgabe:
ür Vertretung erkrankten benrlaubter, verhinderter Lehrer . .
u Umzugskosten und zu Reifevergütungen für die Lehrer anläßlich
von Lehrer-Conferenzen .................

Summa Titel II.

Beiträge: a. zur Ruhegehaltskasse (Ges. vom 23. Juli 1893) .....
b.zur Lehrer-Wittwenkasse (Ges. vom 22. Dezember 1869)

Summa Titel lll.

Verwaltungslostem
a. dem Rendanten für die Verwaltung der Schulkasse, Aufstellung der

Heberollen, Einziehnng der Schulbeiträge, Rechnungslegung, Schreib-
materialien vierteljährlich nachträglich .............

d.für Drucksachen (Schulblatt, Versäumnißlisten 2c.) ........

Summe Titel IV. —

8a Unterrichtsmittelm
erfür Lehr- und Lernmittel (vergl. Titel VI. und XI. der Einnahme).
b de. .Lehrer. .zu Schreibmaterialien, Tinte, Kreide, Saiten 2c. .
c. für Beschaffung von Materialien zum Handarbeits-Unterricht (Nadeln,

Zwirm Wolle 2c.) Reder die Verwendung dieses Betrages muß die
s andarbeitslehrerin echnung legen] .............

Summe Titel V.

, Seite
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. " - Jährlicher

. « 5; „a 5;.

Uebertrag

VI. Zu Schulutensilien ......................

V11. Zur genug, Reinigung und Beleuchtung: «
a. ür Brennmaterial für die Schulklassen mit Einschluß der Anfuhr

desselben und des Kleinmachens des Polzes .........
b. Für die Beforgung des Heizens der Oe en und der Reinigung der

Schulräume, sowie Aborte ................ . . . . .
c. Für die Reinigung der Schornsteine, Oeer und Ofenröhren . . . . . . . .
d. Für die Beleuchtung der Schulzimmer ............ . . . . .

Summe Titel V11 . . . . .

V111. Abgaben und Lasten:
a. Grundabgaben ......................
b. Feuerversicherungs-Beiträge .................

Summe Titel V1U.

1X. Zu Bauzweckem
a. Zu den jährlichen kleinen Jnstandsetzungen ...........

b. Zur Ansammlung eines Baufonds (Verfügung vom ............................... ...........

...........................) . .°/ober. . . . . . . . . . .Steuern..

c. Zur Verzinsung und Tilgung des am .........................
zu .......... O/o Zinsen 2c. übernommenen Bau-
darlehns, welches am . ' .......... getilgt sein soll

Summe Titel 1X.

X. Insgemein, zu unvorhergesehenen Ausgaben, zur Deckung von Einnahme-
Ausfällen und Ausgabe-Ueberschreitungen ............

Gesammtausgabe

Gesammteinnahme

Aufgestellt. » Balancirt.

Der Schul- (Gemeinde-) Vorstand. s

Ne- 516i Oels- den 19- Dezember 1894s Nach höheren Ortes ergangenen Bestimmungen soll
Nachdem auch in diesem Jahre die Beschaffung der

Bescheinigungen über die Endzahlen aus den Quittungs-
larten für die Invaliditäts- und Altersversicherung auf
Kreiskosten übernommen worden ist, ersuche ich die
ftädtischen Polizei-Verwaltungen und Herren Amtsvorfteher
des Kreises ergebenst, mir den zum bevorstehenden Um-
tausch der Quittungskarten voraussichtlich erforderlich
werdenden Bedarf an Formularen zu den,qu. Befcheinigungen
baldgefälligst anzuzeigen, damit Zusendung rechtzeitig er-
folgen kann.

Nr. 517.

 

Oele-, EI; 18. Dezember 1894.

Dampffasser 2c. betreffend. «
Das Bedürfniß nach einer technischen Ueberwachung

solcher mit Ueberdtuck betriebener Dampf- und Kochapparate,
die als Dampflessel im Sinne des § 24 der Gewerbe-
ordnung nicht angesehen werden Können, hat zum Erlaß
der Polizeiverordnung vom 18. Dezember 1888 (Amts-
blattpro 1889 S. 19) geführt, durch die für die ge-
fährlicheren unter diesen Dampfgefäßen, eine der Dampf-
KesfebUeberwachung ähnliche Beaufsichtigung herbeigeführt
werden sollte.-

 

 

nunmehr geprüft werden, inwieweit die über die Polizei-
Verordnung gemachten Erfahrungen deren Abänderung
oder Ergänzung wünschenswerth machen.

' Die städtifchen Polizeiverwaltungen die Herren Amts-
vorsteher wollen sich hierüber bis zum 15. Januar 1895
gefälligst äußern und dem Berichte eine - Nachweisung folgender
in den Polizeibezirken vorhandenen Apparate beifügen:

1. der Apparate zum Säftelochen (in Zuckerfabrilen)z
2. der Apparate zum Heben und Fortbewegen von

Flüssigkeiten, sogenannten Montojus: in Zucker-
fabriten, Brennereien und anderen Fabrilen;

3. Apparate zum Reinigen von Fässern (in Brauereien);.
4. Kochgefäße zum Dämpfen von Viehfutter (in Bren-

nereien und landwirthschaftlichen Betrieben);
Bei jedem Apparat ist erforderlich die Angabe:

a. des Besitzers;
d. des Inhaltes in Litern und der höchste Atmosphärens

bring des Dampfes, der in die Apparate eingelassen
w r ;

c. des Verwendungszweckes, der Füllungsweise, der
Dauer des Einwirlens des Dampfesz
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d. des Durchmessers der Apparate in Chlinderformz
o. her angebrachten Sicherheitsvorrichtungen (Wasser-

standsgläser, Probirhähne, Sicherheitsventile 2c.)

No. 518, Breslau, den 10. Dezember 1894.
Bekanntmachunm

Betreffend die« Einziehung der Gebäude-Ver-
sicherungsbeiträge für das 2. Halbjahr 1894
und der Mobiliar-Versicherungsbeiträge für

das Jahr 1895.
Die von der den Theilnehmern der ProvinzialsLands

Feuersocietät nach § 25 des Reglements für das 2. Halb-
. jahr1894 zu leistenden ordentlichen Gebäude-Versicherungs-
Beiträge in Höhe eines 274 fachen Simplums sowie für
die mit dem 1. Oktober d. J. zugetretenen neuen Ver-
sicherungen in Höhe der in der Deklaration berechneten
Quartalsbeiträge sind nach jener Bestimmung von 2,——31.
Januar k. J. an die Ortserheber zu zahlen nnd von diesen
an die betreffenden Kreis-Feuer-SoeietätssKlaffen abzulie-
fern, letzterer auch die vorgeschriebenen Nachweise über
etwaige Rückftände bis zum 15. Februar 1895 in doppelter
Ausfertigung zu überreichen.

Gleichzeitig mit den Gebäude-Versicherungs-Beiträgen
sind auch die am 2. Januar 1895 fälligen MobiliarsVers
sicherungssBeiträge für das Jahr 1895 einzuziehen und
an «die Kreis-Feuer-SocietätssKasse unter Anrechnung der
Hebegebühren abzuliefern.

ProvinzialsLandiFeuersSorietütsiDirettion
gez. Stengel.
Oels, den 18. Dezember. 1894.

Vorstehende Aufforderung bringe ich hiermit zur
Kenntniß der SocietätssTheilnehmer und veranlasse die
Herren Gutsvorsteher und die Gemeindevorstände des
Kreises die Gebäudeverficherungsbeiträge für das 2.
Halbjahr 1894 in Höhe eines 21/4fachen Simplums oder
eines halbjährigen ordentlichen Beitrages, sowie die
MobiliarsVersicherungsbeiträge für das Jahr 1895 mit
dem vollen ordentlichen Jahressatze im Monat Januar
nächsten Jahres durch die Ortserheber in die hiesige
Kreis-Feuer-Societäts-Kasse abliefern zu lossen.«

Die bei der MobiliariVersicherung vorgekommenen
und bis zum 1. Januar 1895 etwa noch eintretenden
Abgänge sind baldigst hierher anzuzeigen.

Der MeissFeuersSocietütssDirektor.
Küniglicher Landrath

von Kardorff

Nr. 519. Oels, den 13. Dezember 1894.
Jch bringe hierdurch zur öffentlichen Kenntniß, daß

Seitens der zuständigen Herren Minister die Einführung
gefrorenen australischen Fleisches in die diesseitigen Staaten
für nicht zuläßig erachtet worden ist. Die wissenschaftliche
Deputation für das Medicinalwesen in Uebereinstimmung
mit der technischen Deputation für das Veterinärwesen
gaben sich nämlich dahin geäußert, daß das Gefrierenlassen
es Fleisches für den überseeischen Transport die dem

Fleische unter Umständen anhaftenden Schädlichkeiten für
Menschen und Thiere in der Regel nicht beseitigt.

Sofern etwa die Einführung gefrorenen australischen
Fleisches nach einem Orte des hiesigen-Kreises stattfinden
sollte, sehe ich einer [mittigen Anzeige darüber entgegen.

Nr. 520. Breslnu, den 10. Dezember 1894.
Es ist vorgekommen, daß ein Amtsvorsteher zu Eis-

fprengungen militärische Hilfe unmittelbar -—- unter Um-

 

 

  

 

gehung der Central-Instanz —- requirirt hat. Es wird
daher unter gleichzeitigem Hinweis auf den Runderlaß
vom 4. Februar 1892 (I Vl/Xll. 210), nach welchem zu
Eissprengungen die vorherige Genehmigung der diesseitigen
Instanz, bezw. für die Oder des Herrn Ober-Präsidenten
erforderlich ist, ausdrücklich daraus aufnertfam gemacht,
daß auch über Heranziehung militürischer Hilfe zu diesem
Zweck nur die Centralftellen, also für die Oder der Herr
Ober-Präsident, in den übrigen Fällen die diesseitige Instanz
ausschließlich zu befinden hat. Die Entscheidung ist nöthigen-
falls telegraphisch einzuholen.

Fkgl. Regierungs-Präsident
» Dr von Hehdebrand und der Lasa.

Oels, den 19. Dezember 1894.
Vorstehende Verfügung bringe ich hierdurch zur Kennt-

niß der ftädtischen Polizeiverwaltungen und Herren Amts-
vorsteher des Kreises unter Hinweis auf die Kreisblatts
Verfügung vom 15. Februar 1892 (Krsbl. 6. 25).

Nr. 521. Oels, den 13. Dezember 1894.
Die Nachtwache 2c. betr.

Nach § 5 Abschnitt 1X. her Dorfpolizei-Ordnung
vom 1. Mai 1804 haben die Wächter in den Land-
gemeinden in der Zeit von Michaelis bis Ostern um
9 Uhr auf- und des Morgens um 5 Uhr abzuziehen, in
der Zeit von Ostern bis Michaelis aber um 10 Uhr auf-
und um 3 Uhr abzuziehen.

Jch bringe dies mit dem Bemerten zur öffentlichen
Kenntniß, daß Ausnahmen von dieser Bestimmung un-
statthaft sind.

am. 522. Oels, den 18. Dezember 1894.
Die stådtischen Polizei-Verwaltungen und Herren

Amtsvorsteher des Kreises ersuche ich unter Bezugnahme
auf meine Kreisblatt-Verfügung vom 16. Februar 1891
fKreisblatt S. 26, Nr. 72) und vom 1. Juni 1891
(Kreisblatt S. 82, Nr. 201) ergebenst, mir die Nach-
weisungen über den Abgang einheimischer Arbeiter durch
Sachsengängerei und Auswanderung, sowie über den Zu-

 

 

 

nang scuisiiclygaliziich-pslescher Arbeiter für M wenn:
jahr Oktober-—Dezember er. bestimmt bis zum 28. d. M.
einzureichen.

Negativ-Anzeigen find nicht erforderlich.
Der Königliche Landrath.

von Kardorff.

B. Bekanntmachungen anderer Behörden.
Zantoch, den 17. Dezember 1894.

Aus den Jagdrevieren Zantoch und Postelwitz werden
zur Vertilgung von Raubzeug Giftbrocken ausgelegt werden,
was ich hiermit zur öffentlichen Kenntniß bringe.

»Der Amtsvorfteher.
Sitzenitock.

Schicierwitz, oen»20. Dezember 1894.
Gift gegen Raubzeug wird von heut bis Ende

‑; Februar ausgelegt aus der Majoratsherrschaft Schickerwitz.
Der Amtsvorfteher.
von Putttamer.

- Hundsfeld, den 20. Dezember 1894.
Unter hen Schweinen des Arbeiters Robertjülein

hierselbst ist die Schweinepest ausgebrochen. Die Ge-
höftsfperre ist angeordnet. - s

Die Polizei-Verwaltung
. Friedrich.

Nebst einer ‚braune.

 

 



Beilage zu Nr. 51 des Oelser Kreisblattes.
  W

—-— Zur Bewältigung des während der Weihnachts-
und Neujahrszeit zu erwartenden stärkeren Perfonen-
Verkehrs werden auf der Strecke Breslau-—Namslau nach-
stehende PerfoneniSonderzüge in folgendem Fahrplane
verkehren: Am 21., 22., 23., 24., 26., 27. Dezember 1894
und 2. Januar 1895
Vorzug Nr. 405.
— Breslau Märt. Bahnh. an 922 Nachm—

54° Nachmisb Breslau Oderthorbahnh. » 933 »
692 n n Delß ab BE n

712 81.9 »n an mamßlau

M. 5,00.
   

 

  

5 Mark pro Duartal
bei allen deutschen Post-Anstalten.

Vorzug Nr. 403.

1112 „
1149 „

Vorzug Nr. 406.

 

      

Am 22., 23., 24. und 27. Dezember 1894.
Vorzug Nr. 404.

Brestau smart. Barmh. an 212 Nachm.
1024 Vorm. ab Breslau Oderthorbahuhi

n Ocls

an Namslau

Die Benutzung dieser Züge wird im Interesse einer
pünltlichen Beförderung den nach den Stationen bis
Namslau, Jarotschin und Wilhelmsbrück bezw. den nach
Breslau," Berlin und Dresden Reifenden empfohlen.

n 1da M

ab 110 „
„ 1222 „

   

    

 

„Berliner Neueste Nachrichten”
» Unparteiische Zeitung.

2mal täglich (auch Montags).
 

Redaktion und Expedition: Berlin sit-» Königgrätzer Strasse 4|.

Schnelle, ausführliche u. unparteiische
politische Berichterstattung.—— Wieder-
gabe interessirender Meinungsäusse—
rungen der Partei blätter aller
Richtungen. —- Ausführliche Par-
laments-Berichte. ——- Treffliche mili-
tärische Aufsätze. —- Interessante
Lokal-, Theater- und Gerichts-Nach—
richten. --— Eingehendste Nachrichten
über Musik, Kunst und Wissenschaft.
—-— Ausführlicher Handelstheil. -—- Voll-
ständigstes Coursblatt. -—— Lotterie—
Listen. —-— Personal —Veränderungen
in der Armee, Marine und Civil—Ver-
waltung sofort und vollständig.

Feuilletons, Romane und Novellen der

hervorragendsten Autoren.
Ende D

 

s (GkatlS-)Beiblätter:
1. „Deutscher Hausfreund“,

illustrirte Zeitschrift von 16 Druck—
seiten, Wöchentlich.

. „lllustrirte Modenzeitung“,

öseitig mit Schnittmuster; monatl.
. „Humoristlsches Echo“. wöchentlich.

. „Verloosungs-Blatt“, zehntägig.

» .,Lanawiktnsenaithene Zeitung“,

wöchentlich.
. „Die Hausfrau“, Wöchentlich.

7. Produkten- u. Waaren-Markt-Bericht“,

wöchentlich.
8. „Deutscher Rechtsspiegel“, Samml.

neuer Gesetze und Reichsger.—Ent—
scheidungen nach Bedarf.
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ezember beginnt der fesselnde Roman:

„Verjährter Groll“ von George Ohnet.
 

l Anzeigen in den „Berliner Neuesten Nachrichten“
haben vortreffliche Wirkung! Preis für die 6gespaltene Zeile 40 Pf.
 

Auf Wunsch Probe-Nummern gratis und franko!

 

Nur 11 Pf. manchem.
das find vieteljäbrlich 1,50 Mart, kostet die billigfte,
beste und beliebteste Tageszeitung, der täglich
in Ratibor 12 große Seiten stark erscheinende

»General-Anzeiger
- für Schlefien und Busen-«
mit feiner täglichen 8 seitigen GratissUnterhaltungs-
Beilage

»Hausfreuud«
und dem Ei cnbahns ahrplau für die Pro-
hingen Schle en und ofen. Der General-
anäei er für Schlesien und Posen ist die

igfgth reichhaltigste, interessanteste Provinzial-
Zitung und bringt u. A. die Schlußkurse der

erliner Geld-, Getreide- und Spiritus-
bürseZ die Ziebungsliste der preußischen
Lotteriez gediegenes Feuilletvm Der  

,,General-Anzeiger für Schlesien und Pofen,,
orientirt anerkannt ausreichend und schnell über
das gefammte politische und öffentliche Leben,
bringt Familien-Nachrichten und die von den
Landwirtbenlfo hochgeschätzte, anerkannt zuverlässian
Wochen-Wetter-Anfagern u. f. w. Jn
feinem »Arbeitsnachweis« bringt der ,,General-
Anzeiger für Schlesien und Pofen« täglich 100
neue offene Stellen für Forftbeamte, Landwirthe,
Techniker,Kaufleute, Handwerker, weibliche Personen
aller Berufe. Arbeiter n. f. w ;ferner im»Gefchä ts-
Verkehr« zahlreicheAnzeigen über An- nnbS er-
täuie von Gütern, Geschäften, Gasthiiufern, Steffen:
rationen,Grundstückeu, Handwerksbetrieben u. f. w.
wie keine andere Zeitung.
Der ,,General-Anzeiger für Schlefien und Pofen«

(im Poft-Zeitungs-Katalog Nr. 2652 Seite 98) toftet ’
für das 1. Quartal 1895 nur 1,50 Mark bei
allen Poftanftalten, den Landbriefträgeru und der
Ratiborer Geschäftsstelle

  

  

 

Kirchliche Nachrichten
Am 4. Advents-Sonntage

Gottesdienst m der evang. Schloßkirche zu Oels.
Hauptgottesdienst 9 Uhr: Herr Vikar Schott

aus Tarnowitz. (Probepredigt.)
Nachmittagsgottesdienft 1172 Uhr: Herr Supers

intendent Ueberfchär.
Beichte 1/29 Uhr: Herr Archidiakonus Biehler.
Montag, den 24. Dezember, Nachmittags 4 Uhr:

Christnachtsfeier: Herr Subdialonus Schmidt.
Amtswoche: Herr Archidiakonus Biehler. -

Am 1. hl. Weihnachtstage.
*) Hauptgottesdienst 9 nur: Herr Superintendent

Ueberschär.
*) Nachmittagsgottesdienst 11/2 Uhr: Herr Archi-

diakonus Biehler.
Jn der St. Salvatorkirche.

Mittags 12 Uhr: Herr Subdiakonus Schmidt.

*) Collelte für die kirchliche Armenpflege

Am 2. bl. Weihnachtstage
*) Hauptgotiesdtenst 9 Uhr: Herr Archidiakonus

Biehler.
*1 Nachmittagsgottesdienst 179 Uhr: Herr Supers

intendent Ueberschär.
*) åbendigikttesdienst 5 Uhr: Herr Subdialonus

m
Beichte 81-,; nur: Herr Akchidiatouus siebten

*) Collekte für den fchlefifchen Vikariatsfonds.

ich l Hi B Blfll'dllll!
Gegen alte Wollfachen aller Art liefere

m»ederne, haltbare Kleider-. 11nterrnct= und
Lauferftoffe Schlafdecken,Teppiche&c. sowie
Buckskin, blaue Cheviot und Laden. -—-—
Anerkannt billig. —- Muster sofort frei
Gedrüder Cohn. Ballenstedta nur. 102

Tüchtige Vertreter gesucht!

Eleganter

Damen-Fehpelz,
fast neu, sehr preis-mäßig zu verkaufen; wo,
fegt die Expedition der Lokomotive.

Stamme-i6 der Stadt Das
vom 15. Dezember 1894.
(für 100 Kilogrammf
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Weizen, weiß . . . 13 30 13 —- 1 80
„ gelb . . 13 20 12 80 12 50

Rog en ..... 10 70 10 50 10 20
Gerte ...... 13 —- 12 —- 11 —
afer ...... 11 —- 10 80 1.0 50
rbsen ...... 16 —- 15 —- 14 —-

Kartoffeanb Knong —- -- —- — —- —-
eu . . . . . . 2 to 2 «- 1 so
“Ob. o . . . . o 18 "'"" l7 """" 16 —      


